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Bekanntmachung 
des Beschlusses des Kreistages des Kreises Borken über die Gültigkeit der Wahl des 

Landrates und der Vertretung des Kreises Borken am 14.09.2025 

Der Kreistag des Kreises Borken hat in seiner Sitzung am 18.12.2025 beschlossen: 

1. Die Wahl des Landrates des Kreises Borken vom 14.09.2025 wird gemäß § 46 b in Verbindung 
mit § 40 Abs. 1 Buchstabe d Kommunalwahlgesetz für gültig erklärt. 

2. Die Wahl zur Vertretung des Kreises Borken vom 14.09.2025 wird gemäß § 40 Abs. 1 
Buchstabe d Kommunalwahlgesetz für gültig erklärt. 
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Diese Beschlüsse gebe ich gemäß § 65 in Verbindung mit § 75a der Kommunalwahlordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen hiermit bekannt. 

Gegen die Beschlüsse des Kreistages kann gemäß § 41 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz binnen eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster erhoben werden. 

Borken, 19.12.2025 

Dr. Kai Zwicker 
Landrat 
 
 

Bekanntmachung der Auslegung 
des Entwurfs der Haushaltssatzung 2026 des Kreises Borken 

Der dem Kreistag am 18.12.2025 zugeleitete Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Borken mit ihren 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 liegt gemäß § 54 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
während der Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag in der Zeit vom 19.12.2025 bis 12.03.2026 während 
der Dienstzeit zur Einsichtnahme aus 

im Kreishaus Borken, 
Burloer Straße 93 

46325 Borken 
Zimmer 2153 

Gegen diesen Entwurf können Einwohnerinnen und Einwohner oder Abgabepflichtige der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bis zum 16.01.2026 Einwendungen beim 
Landrat, Burloer Straße 93 in 46325 Borken, erheben. Über die Einwendungen beschließt der Kreistag in 
öffentlicher Sitzung. 

Es besteht die Möglichkeit, den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen im Internet unter www.kreis-
borken.de/haushalt herunterzuladen. 

Borken, 19.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 

Dr. Kai Zwicker 
 
 

Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Tierseuchenverfügung vom 24.10.2025 zum 
Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel im Kreis Borken 

Aufgrund Artikel 55 i. V. m. Anhang XI (Überwachungszone) VO (EU) 2020/687 hebe ich meine 
Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest für Teile der Stadt Borken und die Gemeinden 
Reken, Heiden und Raesfeld vom 19.11.2025 auf. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Rechtsgrundlagen: 
Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 hinsichtlich Vorschriften 
für die Prävention und Bekämpfung bestimmter geleisteter Seuchen (VO (EU) 2020/687) 

Hinweis 
Nähere Informationen sind bei meinem Fachbereich Tiere und Lebensmittel auf der Internetseite www.kreis-
borken.de  zu finden. 

Borken, 19.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Tiere und Lebensmittel 

Im Auftrag  

 
Anja Miebach 
Leitende Kreisveterinärdirektorin  
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen 

Herrn Sean-Justin Gebhardt, geboren am 23.06.2004 in Bocholt, zuletzt wohnhaft in 46399 Bocholt, 
Dinxperloer Straße 368, ist ein Bescheid vom 16.12.2025, Aktenzeichen 36.4 Bom 040623, zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2038 Etage 0A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 16.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 

Herrn Igo Licitis, geboren am 15.08.1985 in Ogre, zuletzt wohnhaft in 48366 Laer, Am Bach 6c, ist ein 
Dokument vom 07.10.2025, Aktenzeichen 369008885, zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird das Dokument öffentlich zugestellt. 

Das Dokument kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 3113, eingesehen und von 
dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Es gilt als zuge-stellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern das 
Dokument eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 18.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 

Im Auftrag 
gez. 
Dr. Altenhoff-Weber 
_____________________________________________________________________________________ 

Herrn Mohammad Almohamad Alhamad, geb. 04.01.1979, lebend in Syrien ist ein Schreiben vom 
15.12.2025, Aktenzeichen 51.90.UV.59337 60008, zuzustellen. 

Herr Almohamad Alhamad lebt in Syrien, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann 
daher nicht postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 15.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
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Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Bußkamp 
_____________________________________________________________________________________ 

Herrn Turker Ahmet Yildiz, geb. 04.07.1981, lebend in Deutschland ist ein Schreiben vom 16.12.2025, 
Aktenzeichen 51.90.UV.43347 47725, zuzustellen. 

Herr Yildiz lebt in Deutschland, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann daher nicht 
postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 16.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Bußkamp 
_____________________________________________________________________________________ 

Frau Viktoriia Bondar, geb. 13.09.1987, lebend in der Ukraine ist ein Schreiben vom 16.12.2025, 
Aktenzeichen 51.90.UV.59723/59616, zuzustellen. 

Frau Bondar lebt in der Ukraine, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann daher nicht 
postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 16.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Üffing 
_____________________________________________________________________________________ 

Frau Stanka Shterionova, geb. 04.09.2004, lebend in Bulgarien ist ein Schreiben vom 16.12.2025, 
Aktenzeichen 51.90.UV.50709, zuzustellen. 

Frau Sheterionova lebt in Bulgarien, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann daher 
nicht postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
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Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 16.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Üffing 
_____________________________________________________________________________________ 

Herrn Volodymyr Lafaki, geb. 22.10.1975, lebend in der Ukraine ist ein Schreiben vom 18.12.2025, 
Aktenzeichen 51.90.UV.53410, zuzustellen. 

Herr Lafaki lebt in der Ukraine, eine genaue Anschrift ist hier nicht bekannt. Das Schreiben kann daher nicht 
postalisch zugestellt werden. Deshalb wird das Schreiben öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2231, Etage 2A, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 18.12.2025 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 

Im Auftrag 
gez. 
Bußkamp 
 
 

Bekanntmachung der Rechtsverordnung über den Verkehr mit Taxen 
– Taxenordnung für das Gebiet des Kreises Borken – vom 18.12.2025: 

Aufgrund des § 47 Abs. 3 Satz 2 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 08.08.1990 (BGBl.I S. 
1690) in geltender Fassung in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die zuständigen Behörden und die 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach dem PBefG vom 30.03.1990 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 1990 S. 247) hat der Kreistag des Kreises Borken in seiner Sitzung 
am 18.12.2025 folgende Rechtsverordnung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die Taxenordnung gilt für Personenbeförderung des Kreises Borken durch die für diesen Bereich 

zugelassenen Taxen. 
(2) Die Rechte und Pflichten der Taxenunternehmer nach dem PBefG, den zu seiner Durchführung 

erlassenen Rechtsvorschriften und nach der für den Verkehr mit Taxen erteilten Genehmigung 
bleiben unberührt. 

§ 2 Dienstbetrieb 
(1) Die Unternehmer des Gelegenheitsverkehrs mit Taxen sind im Rahmen ihrer Betriebspflicht nach § 

21 PBefG zum Bereithalten ihrer Taxen in ortsüblichem Umfang verpflichtet. Dies beinhaltet eine 
Erreichbarkeit von freitags 6:00 Uhr bis sonntags 6:00 Uhr sowie von sonntags bis donnerstags 
täglich von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Bei Werktagen vor gesetzlichen Feiertagen gilt ebenfalls eine 
Betriebspflicht von 6:00 Uhr bis 6:00 Uhr des auf den Werktag folgenden Feiertags, d.h. von 24 
Stunden. 

(2) Kann eine Taxe abweichend von dem nach § 3 dieser Verordnung aufgestellten Dienstplan oder 
während eines Zeitraumes von mehr als 24 Stunden nicht bereitgehalten werden, ist die 
Genehmigungsbehörde unverzüglich und unter Angabe des Grundes hiervon in Kenntnis zu setzen. 
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(3) Die Genehmigungsbehörde kann generell oder im Einzelfall in einer von ihr zu bestimmenden Form 
einen Nachweis über die Erfüllung der Betriebspflicht verlangen. 

§ 3 Aufstellung eines Dienstplans 
(1) Bereithaltung und Einsatz von Taxen nach § 2 Abs. 1 können durch einen von den 

Taxenunternehmen gemeinsam aufgestellten Dienstplan geregelt werden. Der Dienstplan ist unter 
Berücksichtigung des festgestellten Verkehrsbedürfnisses, der Arbeitszeitvorschriften und der zur 
Ausführung von Wartungs- und Pflegearbeiten erforderlichen Zeit aufzustellen; er soll im Interesse 
einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung eine zeitliche Festlegung der Betriebspflicht (zum 
Beispiel: x Stunden während bestimmter Zeiträume) enthalten. 

(2) Der Dienstplan ist der Genehmigungsbehörde zur Zustimmung vorzulegen. Änderungen bedürfen 
ebenfalls der Zustimmung. 

(3) Die Genehmigungsbehörde kann allgemein oder in Einzelfällen verlangen, dass ein Dienstplan 
aufgestellt wird oder ihn selbst aufstellen. 

(4) Die Dienstpläne sind von den Taxenunternehmern und -fahrern einzuhalten. 

§ 4 Bereithalten von Taxen 
(1) Taxen sind in der Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr nur auf Plätzen bereitzustellen, die nach den Vorschriften 

der StVO als Taxenstandplätze gekennzeichnet sind. Das Bereithalten von Taxen während dieses 
Zeitraumes außerhalb der zugelassenen Taxenstandplätze ist bei besonderen Anlässen, wie z.B. 
bei Volks- und Schützenfesten, zulässig. Das Bereithalten an anderen Stellen kann genehmigt 
werden. 

(2) Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr ist die Bereitstellung von Taxen für den öffentlichen Verkehr auch 
außerhalb der Taxenstandplätze auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen erlaubt, wo das Parken 
nach der Straßenverkehrsordnung nicht verboten ist. 

(3) Im Interesse einer ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Verkehrsbedienung kann die 
Genehmigungsbehörde in Einzelfällen anordnen, dass Taxen an für den öffentlichen Verkehr 
wichtigen Punkten zu bestimmten Zeiten bereitzustellen oder Fahrgäste nur im Bereich bestimmter 
Ladezonen aufzunehmen sind. 

§ 5 Ordnung auf den Taxenstandplätzen 
(1) Auf dem Taxenstandplatz dürfen im Rahmen der dort ausgewiesenen Kapazität nur dienstbereite 

Taxen stehen. Taxen sind in der Reihenfolge ihrer Ankunft aufzustellen. Jede Lücke ist durch 
Nachrücken der nächsten Taxe auszufüllen. Die Taxen müssen so aufgestellt sein, dass Fahrgäste 
ungehindert ein- und aussteigen können. 

(2) Den Fahrgästen steht die Wahl der Taxe frei. Sofern ein Fahrgast wünscht, von einer anderen als 
der an erster Stelle auf dem Taxenstandplatz stehenden Taxe befördert zu werden, muss dieser 
Taxe - sofern die örtlichen Verhältnisse eine Vorbeifahrt an den wartenden Taxen gestatten - sofort 
die Möglichkeit zum Antritt der Fahrt eingeräumt werden. Dies gilt auch, wenn Fahraufträge über 
Taxenruf oder -funk erteilt werden. 

§ 6 Fahrdienst 
(1) Der Fahrzeugführer hat die Wünsche des Fahrgastes im Rahmen des Zumutbaren zu erfüllen, soweit 

Beförderungspflicht, Beförderungszweck und das Vertrauen in eine ordnungsgemäße und sichere 
Personenbeförderung dem nicht entgegenstehen. Insbesondere ist dem Fahrgast die Platzwahl zu 
ermöglichen und seinen Wünschen zur Klimatisierung zu entsprechen. 

(2) Die Erfüllung mehrerer Beförderungsaufträge zur selben Zeit oder die Erledigung anderer Geschäfte 
während der Fahrgastbeförderung ist dem Fahrzeugführer nur mit Zustimmung des Fahrgastes 
gestattet. 

(3) Während der Fahrgastbeförderung ist die unentgeltliche Mitnahme von dritten Personen oder in der 
Obhut des Fahrzeugführers befindlichen Tieren untersagt. 

(4) Das Ansprechen und Anlocken von Fahrgästen durch den Fahrzeugführer, um einen Fahrauftrag zu 
erhalten, ist verboten. 

(5) Fahraufträge, die ausdrücklich für Taxen erteilt werden, dürfen nicht mit Mietwagen ausgeführt 
werden. 

§ 7 Mitführen von Vorschriften und Unterlagen 
(1) Der Fahrzeugführer hat den Text dieser Verordnung und der Tarifordnung in der jeweils gültigen 

Fassung sowie Straßenpläne der Städte und Gemeinden im Pflichtgebiet, die dem jeweils neuesten 
Stand entsprechen, mitzuführen. Dem Fahrgast ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren. 

(2) In Taxen ist eine ausreichende Anzahl von Quittungsvordrucken mitzuführen, auf denen das amtliche 
Kennzeichen und die Ordnungsnummer der Taxe zu vermerken ist. Die Quittungsvordrucke müssen 
der Taxitarifverordnung in der jeweils gültigen Fassung entsprechen. 

§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 4 PBefG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als Unternehmer 
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a) die Mitteilung über den Ausfall einer Taxe nach § 2 Abs. 2 unterlässt, 
b) der Einholung der Zustimmung der Genehmigungsbehörde zum Dienstplan oder seiner Änderung 

nach § 3 Abs. 2 versäumt, 
c) einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Genehmigungsbehörde nach § 3 Abs. 3 zur 

Aufstellung eines Dienstplans nicht oder nicht innerhalb der von der Genehmigungsbehörde 
gesetzten Frist nachkommt, 

d) gegen die Pflicht zur Einhaltung des Dienstplans nach § 3 Abs. 4 verstößt, 
e) gegen die Regelung des § 4 verstößt, 
f) die Ausführung eines Taxenfahrauftrages durch einen Mietwagen unter Verstoß gegen § 6 Abs. 5 

anordnet oder zulässt, 
g) nicht sicherstellt, dass die nach § 7 Abs. 1 und 2 im Fahrzeug mitzuführenden Vorschriften und 

Unterlagen für das im Fahrdienst eingesetzte Betriebspersonal jederzeit erreichbar vorhanden sind. 

2. als Fahrzeugführer 

a) gegen die Pflicht zur Einhaltung des Dienstplans nach § 3 Abs. 4 verstößt, 
b) gegen die Regelung des § 4 verstößt, 
c) den Vorschriften von § 5 über die Ordnung auf den Taxenstandplätzen zuwiderhandelt, 
d) entgegen § 6 Abs. 2 ohne Zustimmung des Fahrgastes mehrere Beförderungsaufträge oder andere 

Geschäfte gleichzeitig erledigt, 
e) entgegen § 6 Abs. 5 Fahraufträge, die ausdrücklich für Taxen erteilt werden, mit Mietwagen ausführt, 
f) entgegen § 7 Abs. 1 und 2 die dort genannten Vorschriften und Unterlagen nicht mitführt oder dem 

Fahrgast die vorgesehene Einsichtnahme verweigert. 

§ 9 Inkrafttreten 
(1) Diese Verordnung tritt am 01.02.2026 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 10.10.2019 außer Kraft. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende „Rechtsverordnung über den Verkehr mit Taxen – Taxenordnung für das Gebiet des Kreises 
Borken – vom 18.12.2025“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird gemäß § 5 Abs. 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.12.2021 (GV NRW S. 1346) in der derzeitig gülti-gen Fassung auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nord-rhein-Westfalen 
(KrO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-ren wurde 
nicht durchgeführt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öf-fentlich 
bekannt gemacht worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Borken, den 19.12.2025 

Dr. Kai Zwicker 
Landrat  
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Aufgebote der Sparkasse Westmünsterland 

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 335947164 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
11.03.2026 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 11.12.2025 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 336431606 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
11.03.2026 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 11.12.2025 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 353004104 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
11.03.2026 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 11.12.2025 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit der Nr. 336431572 geführten Spareinlage 
beantragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum 
11.03.2026 seine Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden. 

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend gemacht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 

Ahaus / Dülmen, den 11.12.2025 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand 
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S A T Z U N G  

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 
des Kreises Borken 

über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 
im allgemeinen ÖPNV 2026 

Präambel 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für 
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im 
monatlich kündbaren Abonnement einzuführen. Das Deutschlandticket startete erstmals zum 1. Mai 2023. 
Der Ticketpreis wurde zum 01.01.2025 auf 58 Euro und zum 01.01.2026 auf 63 Euro pro Monat erhöht.   
Bei der Umsetzung arbeiten Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und Unternehmensverbände eng 
zusammen. 
Bund und Länder haben im Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 Maßstäbe zur 
einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs abgestimmt. 
Die Muster-Richtlinien regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel durch die Länder an die Aufgabenträger 
und Aufgabenträgerorganisationen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen 
öffentlichen Personennahverkehrs (allgemeiner ÖPNV). Die Muster Richtlinien regeln den Ausgleich für das 
gesamte Jahr 2026, um den Beteiligten Sicherheit in Bezug auf die Ausgleichsparameter zu geben. Die 
Muster-Richtlinien sind von den Ländern jeweils noch auf die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen und 
umzusetzen. Die wesentlichen Teile der bundesweit abgestimmten Muster-Richtlinien 2026 sind verbindlich 
und bundesweit einheitlich umzusetzen. In Nordrhein-Westfalen ist dies im Rahmen der Richtlinien über die 
Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen 
(im Folgenden Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026) erfolgt. 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets 
im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV und des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner 
Vorschriften zu regeln. 
Um eine rechtskonforme Finanzierung zu gewährleisten, erlässt der Kreis Borken vor diesem Hintergrund 
eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer 
Satzung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im 
Zuständigkeitsgebiet des Kreises Borken tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur 
Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden 
finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2026.  
Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), 
§ 3 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG 
NRW), § 5 KrO NRW sowie Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit 
Art. 2 Buchst. l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Kreis Borken die nachfolgende allgemeine 
Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen 
Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle 
Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket für sein 
Zuständigkeitsgebiet: 

§ 1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

(1) Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu § 1 Abs. 
3) öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, 
während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu § 7) das Deutschlandticket im Sinne des 
§ 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif im Sinne des Art. 3 Absatz 2 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend 
§ 1 Abs. 2 anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“). Die 
Tarifanerkennung beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket 
zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den Tarifbestimmungen 
Deutschlandticket vom 7. März 2023 bzw. in der ab 01. August 2025 gültigen Nachfolgefassung 
(Anlage 1), ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die 

 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 
(ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 
354/22). 
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Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 
zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese Ansprüche 
überschießende Einnahmen abzugeben und die vertrieblichen Ausgabestandards des 
Deutschlandtickets anzuwenden (Anlage 2). Die Anerkennung des Deutschlandtickets wird dabei 
nur für die Deutschlandtickets auferlegt, die den vom „Koordinierungsrat Deutschlandticket“ 
beschlossenen Tarifbestimmungen2 des Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechen und zusätzlich von Teilnehmenden am bundesweiten Vertrag über die Aufteilung der 
Einnahmen aus dem Deutschlandticket in der Stufe 2 oder von Teilnehmern am Vertrag vertretenen 
Verkehrsunternehmen ausgegeben werden.   Soweit ein Verkehrsunternehmen 
Verkehrsleistungen im SPNV oder ÖPNV auch in den Bezirken anderer Aufgabenträger erbringt, 
gilt die Verpflichtung für das Verkehrsunternehmen, wenn das Verkehrsunternehmen im Verhältnis 
zu diesen anderen Aufgabenträgern ebenfalls einen Ausgleichsanspruch erwirbt, der dem 
Anspruch nach dieser Allgemeinen Vorschrift und den Vorgaben der Richtlinien 
Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 entspricht, und wenn der Aufgabenträger 
eine entsprechende Verpflichtung bzgl. der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung auch 
für alle anderen in seinem Zuständigkeitsbereich tätigen Verkehrsunternehmen schafft, die 
Ausgleichszahlungen nach den Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 
erhalten.  

(2) Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, Beförderungsbedingungen des 
Deutschlandtickets aufzustellen und zu veröffentlichen und, wenn und soweit im Zusammenhang 
mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst 
zu stellen und/oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände 
hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem ihnen möglichen, erforderlichen und zumutbaren 
Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. Die 
Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abgestimmten 
Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten. 

(3) Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte 
Gebiet, für das der Kreis Borken – unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur 
Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden – die Befugnis als 
zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für 
den ÖPNV innehat. 

§ 2 Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Umsetzungsvereinbarungen 

(1) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr auf 
Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich 
etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser 
allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung und die hierfür zu 
gewährenden Ausgleichsleistungen nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche 
Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets und 
die hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen enthält; im Übrigen ergibt sich die 
Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus 
dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung 
und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt 
auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung 
der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 

(2) Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, können zur 
Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen 
zwischen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem Kreis Borken abgeschlossen werden. In 
der jeweiligen Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Abwicklung der 

 
2 veröffentlicht unter (https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) 
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Ausgleichsleistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
geregelt werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keinerlei eigenständige 
Tarifanerkennungspflichten oder Ausgleichsansprüche. 

§ 3 Ausgleichsleistungen 

(1) Die Verkehrsunternehmen erhalten für das jeweilige Jahr einen pauschalen finanziellen Ausgleich 
für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden finanziellen Nachteile 
nach Maßgabe der obligatorischen Regelungen der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2026,  insbesondere nach deren Nrn. 5.4.1 bis 5.4.5 Nach den Richtlinien ist 
grundsätzlich der Aufgabenträger antragsberechtigt für die in den Richtlinien vorgesehenen 
Ausgleichsleistungen. Dieser beantragt diese Ausgleichsleistungen beim Land und leitet diese 
Ausgleichsleistungen in dem vom Land bewilligten Umfang an die Verkehrsunternehmen weiter. In 
Bezug auf die Kosten gilt: Kosten im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 
können ausschließlich nach Maßgabe der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV 
NRW 2026 berücksichtigt werden. Bestehende Regelungen in öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt. 

(2) Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts gemäß Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 bzw. Nr. 6 
der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 ist eine Aufstellung aller 
Auswirkungen auf die Einnahmen vorzunehmen.  

(3) Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer 
Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. 

(4) Die Vermeidung einer Überkompensation wird wie folgt gewährleistet: Erfolgt die 
Überkompensationskontrolle allein über die allgemeine Vorschrift, ist eine jährliche Kontrolle 
erforderlich. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des 
Deutschlandtickets nach Absatz 1 im Sinne von Absatz 2 nicht übersteigen. Die Richtigkeit der 
Ergebnisrechnung und die Angemessenheit des Gewinns im Sinne der Ziffer 6 des Anhangs der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist durch einen Wirtschaftsprüfer zu bescheinigen. Der 
angemessene Gewinn ist begrenzt auf die Höhe von 4,99  Prozent vom Umsatz. Das 
Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen 
umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer 
Überkompensation. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall überdies als angemessen akzeptiert 
werden, wenn die Verkehrsdienste in einem wettbewerblichen Vergabe- oder 
Genehmigungsverfahren vergeben wurden und das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es 
über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der Genehmigung, ohne 
Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den 
zugrundeliegenden Verkehrsdiensten erzielt hätte. Die Berechnung einschließlich der 
Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den Kreis Borken oder dessen Beauftragten 
zugänglich gemacht werden (vgl. § 4 Abs. 7). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen 
Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung des 
finanziellen Nettoeffekts aus der Tarifanerkennung in Bezug auf das Deutschlandticket 
entsprechend § 3 bis zum 01. März 2028 vorzulegen. Für die auf 2026 folgenden Jahre verlängert 
sich diese Frist um jeweils ein Jahr. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der 
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte 
Überkompensation auszuweisen. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt 
werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer 
unzulässigen Beihilfe zurückzuzahlen. In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu 
verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden.  

§ 4 Darlegungs- und Nachweispflichten 

(1) Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser 
allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der 
Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen 
Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Die Richtigkeit der 
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gemachten Angaben und vorgelegten Daten ist im Rahmen der Nachweisführung jeweils zu 
bestätigen. 

(2) Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, die erforderlichen Daten für das Monitoring und die 
Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des 
Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearing-Verfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus 
dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an die D-TIX GmbH 
u. Co. KG zu melden. Die Meldung der Deutschladtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. 
Kalendertag des Folgemonats. Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis 
zum 50. Tag nach Ende eines Monats. 

(3) Für die Antragstellung des Kreises Borken beim Land Nordrhein-Westfalen gemäß Nr. 7.1 der 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 am 30. September 2026 und 
zugleich für den Antrag der Verkehrsunternehmen beim Kreis Borken auf vorläufige Bewilligung 
von Ausgleichsleistungen nach § 5 Abs. 3, sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 5. 
September 2026 Berechnungen der nicht gedeckten Ausgaben auf Grundlage der in Nr. 5.4 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 genannten Berechnungsmethode 
auf Basis von Prognosen der jeweiligen Beträge vorzulegen, dabei verlängert sich für die auf 2026 
folgenden Bewilligungs-Jahre diese Frist um jeweils ein Jahr: 

a) Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe der voraussichtlichen 
Ausgleichsleistungen auf Grundlage der in Nr. 5.4 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2026 genannten Berechnungsmethode  

b) Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß Abs. 4 sowie weitere 
begründende Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht zur 
Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und 
begründende Daten selbst vorzulegen. 

(4) Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet endgültig bis zum 7. März 2028 (Nachweis des Kreises 
Borken gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen bis zum 31. März 2028 nach Nr. 6.4 Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026) für den Antrag beim Kreis Borken auf 
endgültige Bewilligung von Ausgleichsleistungen nach § 5 Abs. 5, die tatsächlich entstandenen 
nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 der Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 nachzuweisen. Dieser Nachweis gilt als 
Schlussverwendungsnachweis. Auf Grundlage des Schlussverwendungsnachweises setzt die 
Bewilligungsbehörde die Zuwendung endgültig fest. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden 
Daten und Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten 
und Nachweise das endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies 
jedoch zum 7.März 2028 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand 
der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere 
Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Bescheinigungen nicht statt. Für die 
auf 2026 folgenden Bewilligungs-Jahre verlängern sich diese Fristen um jeweils ein Jahr. 

1. Für den Referenzzeitraum Januar bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden Daten und 
Nachweise vorzulegen: 

a) die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, 
Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 

b) die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise und 
Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs 
einschließlich, soweit nachweisbar, der ausgegebenen Fahrausweise, für die aufgrund von 
Zahlungsausfällen keine Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden. Zusätzlich anzugeben ist der 
Umfang der Betriebsleistungen im gesamten Kalenderjahr 2019 in tatsächlichen Fahrplan-
Kilometern; 

c) Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der 
Monate Januar bis Dezember 2019 und die EAV sowohl für die hochgerechneten als auch 
für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; 
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d) Nachweis über Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2019; der Referenzzeitraum ist gesondert 
auszuweisen. 

2.  Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2025 
hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen: 

a) für die im Referenzzeitraum (Nr. 1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die jeweilige 
Höhe des Tarifs; 

b) soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder 
es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die mittels der aus der 
Berechnung nach Nr. 5.4.1.1 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 
2025 abgeleiteten durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung hochgerechneten Höhe 
des jeweiligen rechnerischen Tarifs. Hierbei ist insbesondere je Tarif die in Nr. 5.4.1.1 Satz 
6 geregelte maximale zu berücksichtigende Tarifsteigerung zu beachten; 

c) die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten 30. April 2023 und zum 31. Januar 2026; 

d) der Umfang der Betriebsleistungen in tatsächlichen Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-
Kilometer im Betriebsjahr 2025 und das Verhältnis zum Kalenderjahr 2019. 

3. Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das 
Kalenderjahr 2025 vorzulegen: 

a) die gemäß Nr. 5.4.1.2 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 
ermittelten, anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis 
Dezember 2025; 

b) Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf 
Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

c) Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenaufteilung bei 
Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen 
Zuständigkeitsgebiet für die Monate Januar bis Dezember 2025; sollte der Nachweis nicht 
fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes 
über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall 
schnellstmöglich nachzureichen; 

d) Bestätigungen der Verbundorganisationen nach Ziffer 5.4.2 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026  über die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen des Jahres 
2025 aus dem Deutschlandticket einschließlich des Deutschland-Jobtickets und der 
Deutschland-Semestertickets, die sich aus einer fiktiven Einnahmeaufteilung dieser 
Fahrgeldeinnahmen unter Berücksichtigung der strukturellen Veränderungen der 
Einnahmeaufteilungsregelungen für das Deutschlandlandticket im Jahr 2026 gegenüber 
2025 ergeben würden. 

e) Sollte es strukturelle Veränderungen der Einnahmeaufteilung für die übrigen Tarife 
(Restsortiment) im Verhältnis zum Jahr 2025 geben, sind abweichend zu den unter a-d 
genannten Nachweisen nach Ziffer 5.4.2 der Richtlinien Billigkeitsleistungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 Bestätigungen der Verbundorganisationen über die 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 2025 für das Deutschlandticket und aus dem 
Restsortiment beizufügen, die sich durch die fiktive Einnahmeaufteilung dieser 
Fahrgeldeinnahmen gemäß den für das jeweilige Jahr geltenden 
Einnahmeaufteilungsregelungen ergeben.   

f) Nachweise über die im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets 
vermiedene oder ersparte Aufwendungen aus dem Vertrieb des bisherigen 
Ticketsortiments, soweit diese nach Maßgabe der Nr. 5.4.5 der Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 in Abzug zu bringen sind unter Berücksichtigung von 
Ziffer 5.4.3 Richtlinien Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026; 

g) Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf 
Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX nach Maßgabe von Nr. 5.4.2 der Richtlinien Zuwendungen 
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Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 unter Berücksichtigung von Ziffer 5.4.3 Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026; 

h) Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen 
Vorschriften nach Maßgabe der Nr. 5.4.3 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW 2025 unter Berücksichtigung von Ziffer 5.4.4 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026;  

i) Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß § 3 Abs. 4 einschließlich 
Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 
Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung, Vollständigkeit und sachlichen Richtigkeit 
der Daten. 

(5) Der Kreis Borken kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise 
verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026, insbesondere für den Nachweis des Kreises Borken 
gegenüber dem Land nach Ziffer 6.4 über die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten Ausgaben 
und Einsparungen gegenüber dem Land auf der Grundlage der in Ziffer 5.4 genannten 
Berechnungsmethode, oder insbesondere aufgrund von bestandskräftigen Entscheidungen der 
EU-Kommission oder des Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Abs. 2 bis 4 
genannten sowie ggf. darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise 
nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das jeweils abzurechnende Jahr ganz 
oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit 
zurückzuzahlen. 

Der Kreis Borken kann darüber hinaus auf die Vorlage der zuvor genannten Nachweise verzichten. 
Dies insbesondere dann, wenn die für die Antragstellung benötigten Beträge schon in früheren 
Verfahren nachgewiesen wurden und zwischenzeitlich keine Änderungen eingetreten sind. 

(6) Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter 
Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen 
Verkehren können ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen 
werden. 

(7) Der Kreis Borken kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen 
Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder 
durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das 
Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür 
notwendigen Unterlagen zu gewähren. 

(8) Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. 
personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern 
die Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 diesbezüglich weitergehende 
Vorgaben treffen, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende 
Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem Kreis Borken getroffen. Gleiches gilt in 
Bezug auf die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür 
geltenden Fristen. 

§ 5 Antrags- und Bewilligungsverfahren, Abwicklung der Ausgleichsleistungen, 
Abschlagszahlungen 

(1) Gemäß Nr. 7.1 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 hat der Kreis 
Borken einen Antrag auf Gewährung der Ausgleichsleistung bis zum 30. September 2026 beim 
Land zu stellen. Der Kreis Borken hat bis zum 30. Juni 2026 vorläufig mit dem bis dahin 
letztverfügbaren Stand (Nachweis des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Bund nach 
§ 9 Abs. 6 i. V. m. Anlage 8 RegG) und endgültig bis zum 31. März 2027 (Nachweis des Kreises 
Borken gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen nach Nr. 6.4 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026) entsprechende Nachweise vorzulegen, um die 
Ausgleichsleistungen zu erhalten. 
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(2) Gemäß Nr. 4.2 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 hat der Kreis 
Borken die Zuwendungen nach Abs. 1 an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten, soweit die 
Verkehrsunternehmen erlösverantwortlich sind. Die Weiterleitung wird auf Antrag gewährt. Der 
Antrag ist schriftlich durch vollständiges Ausfüllen des Antragsformulars auf Gewährung von 
Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personenverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen (Anlage 4) bis 
zum 5. September 2026 beim Kreis Borken zu stellen. Verspätete Anträge können zugelassen 
werden. Dem Antrag sind die in § 4 Abs. 3 genannten Daten und Nachweise sowie bei Bedarf 
weitere begründende Unterlagen beizufügen; die sich im Übrigen aus § 4 ergebenden Pflichten 
sind einzuhalten. Für die auf 2026 folgenden Bewilligungsjahre verlängern sich diese (Antrags-
)Fristen um jeweils ein Jahr. 

(3) Auf den Antrag eines Verkehrsunternehmens ergeht bei eigenwirtschaftlichen Verkehren ein 
vorläufiger Bewilligungsbescheid. Mit dem vorläufigen Bewilligungsbescheid wird der 
voraussichtliche Bewilligungsbetrag vorläufig festgesetzt. Der vorläufige Bewilligungsbescheid 
erfolgt auf der Basis des dem Kreis Borken vom Land erteilten vorläufigen Bewilligungsbescheids 
nach den Richtlinien Zuwendungen Deutschland Ticket ÖPNV 2026 auf Grundlage der gemäß § 4 
Abs. 3 bis dahin eingereichten Daten und Nachweise. Die Festsetzung des vorläufigen 
Bewilligungsbetrags beläuft sich auf bis zu 70 % des dem Kreis Borken vom Land auf dieser Basis 
vorläufig bewilligten Betrags; etwaig bereits geleistete Abschlagszahlungen nach Abs. 4 sind 
hierbei zu berücksichtigen. Vor Erlass des Bewilligungsbescheides des Landes ist der Kreis Borken 
nicht verpflichtet, einen vorläufigen Bewilligungsbescheid an die Verkehrsunternehmen zu 
erlassen. Der vorläufige Bewilligungsbescheid steht unter dem Vorbehalt der endgültigen 
Bescheidung. Bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren wird der entsprechende Betrag vorläufig auf 
Grundlage des jeweils zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags gewährt; die 
vorstehend genannten Grundsätze gelten im Übrigen entsprechend. 

(4) Die Verkehrsunternehmen können bei Bedarf für den Zeitraum vor Gewährung des vorläufigen 
Bewilligungsbetrags nach Abs. 3 Abschlagszahlungen beim Kreis Borken beantragen. Die 
Abschlagszahlungen sind auf die in Ziff. 7.4 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket-ÖPNV 
NRW 2026 geregelten Modalitäten begrenzt. Ggf. danach erforderliche Nachweise sind drei 
Werktage vor den darin erwähnten Antragsfristen dem Kreis Borken vorzulegen. 

(5) Für die Bewilligung des endgültigen Bewilligungsbetrags ist das Antragsformular für die Gewährung 
von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personenverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen (Anlage 4) 
vollständig auszufüllen und bis zum 7. März 2028 dem Kreis Borken vorzulegen. Zusätzlich sind 
die Nachweise gemäß § 4 bis zum 7. März 2028 einzureichen. Für die auf 2026 folgenden 
Bewilligungsjahre verlängert sich diese Frist um jeweils ein Jahr. Auf dieser Grundlage ergeht bei 
eigenwirtschaftlichen Verkehren der endgültige Bewilligungsbescheid, mit dem die Höhe des 
Bewilligungsbetrags als Ausgleich nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift endgültig 
festgesetzt wird. Die Ermittlung der Ausgleichsleistungen erfolgt im Rahmen einer 
Schlussrechnung unter Berücksichtigung des bereits geleisteten vorläufigen Bewilligungsbetrags. 
Der endgültige Bewilligungsbescheid erfolgt auf der Basis des dem Kreis Borken vom Land erteilten 
endgültigen Bewilligungsbescheids nach den Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV 
NRW 2026. Vor Erlass des endgültigen Bewilligungsbescheids des Landes ist der Kreis Borken 
nicht verpflichtet, einen endgültigen Bewilligungsbescheid an die Verkehrsunternehmen zu 
erlassen. Bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren wird der entsprechende Betrag auf Grundlage des 
jeweils zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags gewährt; die vorstehend 
genannten Grundsätze gelten im Übrigen entsprechend. 

Binnen acht Wochen nach Bestandskraft des endgültigen Bewilligungsbescheides (bei 
eigenwirtschaftlichen Verkehren) bzw. Mitteilung des endgültigen Bewilligungsbetrags unter 
Bezugnahme auf den öffentlichen Dienstleistungsauftrag (bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren) 
erfolgt die Schlusszahlung, soweit den Verkehrsunternehmen nach der Schlussabrechnung noch 
Ausgleichsleistungen zustehen. Soweit die Verkehrsunternehmen nach der Schlussabrechnung 
eine Überzahlung erhalten haben, haben die Verkehrsunternehmen diese Ausgleichsleistungen 
binnen einer im endgültigen Bewilligungsbescheid zu bestimmenden Frist an den Kreis Borken 
zurückzuzahlen. Überzahlungen sind ab Ablauf dieser Frist bis zur Rückerstattung der Überzahlung 
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mit einem Zinssatz von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Eine 
Verzinsung im Fall der Unterzahlung findet nicht statt. 

§ 6 Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

(1) Der Kreis Borken ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten 
Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage 
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit 
den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts 
nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt. 

(2) Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser 
allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift 
gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen 
gemachten Angaben berufen. 

§ 7 Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

(1) Diese allgemeine Vorschrift tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

(2) Die allgemeine Vorschrift kann durch allgemeine Vorschrift geändert oder aufgehoben werden. 

(3) Der Kreis Borken kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur 
Anerkennung des Deutschlandtickets mit einer angemessenen Ankündigungsfrist außer Kraft 
setzen, insbesondere wenn der Bund oder das Land Nordrhein-Westfalen keine ausreichende 
Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicherstellen, um die auf Basis der allgemeinen 
Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. Die Abwicklung des 
Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das jeweilige Förderjahr wird auch 
nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu 
Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die 
Verkehrsunternehmen und Durchführung der Schlussabrechnung durch den Kreis Borken). 

Anlagen 
Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 7. März 2023 in der ab 01. August 2025 gültigen 

Fassung 
Anlage 2: Beschluss für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus 

dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ vom 20. März 2023 inkl. 
Ergänzung 

Anlage 3: Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen vom 20.11.2025 (Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW  2026) 

Anlage 4: Antragsformular für die Gewährung einer Zuwendung zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personenverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 
im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende Satzung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007) 
des Kreises Borken über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchst-tarif im allgemeinen ÖPNV 
2026“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird gemäß § 5 Abs. 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.12.2021 (GV NRW S. 1346) in der derzeitig gülti-gen Fassung auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 



47/2025 Amtsblatt für den Kreis Borken  19.12.2025 

Seite 17 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nord-rhein-Westfalen 
(KrO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-ren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öf-fentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Borken, den 19.12.2025 

Dr. Kai Zwicker 
Landrat 



189

Anlagen Deutschlandticket

J

J Anlagen Deutschlandticket

9. Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets
1. Grundsatz

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern 
gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023.

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich 
anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungs-
bedingungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschland-
tarifs sowie die Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen des SPNV und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich 
aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Ver-
kehrsunternehmens.

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung 
der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagen-
klasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der 
Tarife der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesell-
schaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene 
Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Verein-
barung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung 
mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes sowie mit 
Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach 
§ 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG 
allgemein zugänglich sind.

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 
historischen Zwecken betrieben werden.

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich aus-
geschlossen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzep-
ten) werden im Geltungsbereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekannt-
gegeben. 

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis in Form 
einer Chipkarte oder als Handyticket ausgegeben, der mindestens den Namen und Vornamen 
des Fahrgastes beinhaltet. Ein Fahrausweis, der als Barcode-Ticket ausgegeben wird, beinhal-
tet zudem das Geburtsdatum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt für alle ab dem 01.01.2025 aus-
gestellten Chipkarten. Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, 
die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur 
Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital 
kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgege-
benes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtli-
ches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugend-
lichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt zur Legitimation ein Schülerausweis.  
Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die Legitimationspflicht. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jah-
ren.
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Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Über-
gang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-
destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, so-
weit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 
Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und 
Landes-tariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. 
über deren Vertriebskanäle erworben werden.

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist 
jeweils zum Ersten eines Monats möglich.

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt 
werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen 
Kalendermonats erfolgen. Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebs-
schluss nach dem Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 
Uhr des Folgetags.

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich 
des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden.

4. Beförderungsentgelt

Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 58,00 EUR pro Monat bei mo-
natlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten 
werden.

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammel-
taxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen 
(z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbe-
stimmungen erhoben werden. 

5. Jobticket

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden.

Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem 
teilnehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den 
Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestim-
mung können Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein.

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 ab-
züglich 5 % Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Jobticket leistet, der mindestens 25 % des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt.

6. Fahrgastrechte 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbe-
dingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im 
Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im 
Internet unter www.deutschlandtarif-verbund.de. Das Entgelt für das Deutschlandticket gilt 
als erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt gemäß § 3 EVO. Das zusätzliche Recht bei Ver-
spätung gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 1 EVO wird ausgeschlossen.

7. Erstattung 

Die für Zeitkarten geltenden Erstattungsregelungen gelten auch für das Deutschlandticket. 
Eine Erstattung wegen Krankheit setzt zudem voraus, dass die Bescheinigung eines Arztes, 
eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über eine Reiseunfähigkeit für einen Zeit-
raum von mehr als 21 zusammenhängenden Tagen vorgelegt wird. Der Antrag auf Erstat-
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tung muss unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Ablauf der Gültigkeit des 
Fahrausweises bei der Verwaltung des vertragshaltenden Unternehmens gestellt werden. 

Erstattet wird für volle Kalendermonate der in dem betreffenden Monat geltende Monats-
einzug, für Monatsteile pro Tag 1/30 des in dem betreffenden Monat entrichteten Fahrgelds 
erstattet.

8. Semesterticket

Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semesterticketvertrags Studierenden als solida-
risches Deutschlandsemesterticket angeboten werden. Der Fahrpreis für das Deutschland-
semesterticket beträgt 60 % des Fahrpreises des regulären Deutschlandtickets. Näheres zur 
Bezugspflicht, Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur Erstattung enthält der Semes-
terticketvertrag. Der für ein Semester gültige Preis ist der anteilige Preis des Deutschland-
tickets, der acht Monate vor Beginn des Semesters jeweils für die Monate des Semesters 
in den Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket vorgegeben wird. Das Deutschlandse-
mesterticket hat eine feste Laufzeit für das jeweilige Semester ohne monatliche Kündbarkeit.

10. Bedingungen für den Ticketbezug des 
Deutschlandtickets

10.1. Vertragspartner 
Vertragspartner sind der Abonnent und das jeweilige Verkehrsunternehmen, von dem der 
Abo-Antrag durch Ausgabe des Deutschlandtickets angenommen wird.

10.2. Zustandekommen des Vertrages und Vertrags-
dauer
(1) Der Abo-Antrag umfasst den Bestellschein mit SEPA-Lastschriftmandat für die Einlösung 
wiederkehrender SEPA-Lastschriften und wird von den Verkehrsunternehmen als Vordruck, 
Download oder elektronisches Online-Formular bereitgestellt.

(2) Den Verkehrsunternehmen steht es frei, z. B. im Rahmen des Online-Vertriebs, neben 
dem papiergebundenen SEPA-Mandat mit eigenhändiger Original-Unterschrift optional 
auch ein elektronisches SEPA-Mandat anzubieten und zu akzeptieren.

(3) Der Antragsteller erklärt durch Abgabe des vollständig ausgefüllten Bestellscheins und 
der gleichzeitigen Erteilung eines gültigen SEPA-Lastschriftmandats, einen Abonnementver-
trag über das Deutschlandticket abschließen zu wollen. Er ermächtigt zugleich den Vertrags-
partner, das Fahrgeld in Höhe des jeweils gültigen Tarifs monatlich von seinem in einem 
SEPA-Teilnehmerland geführten Girokonto einzuziehen.

(4) Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters für den 
Antrag und das SEPA-Lastschriftmandat erforderlich, auch wenn der Antragsteller zugleich 
Kontoinhaber ist. Es steht dem Verkehrsunternehmen frei, einen Vertragsschluss mit einem 
minderjährigen Kontoinhaber abzulehnen.

(5) Das SEPA-Mandat kann auch von einem Dritten erteilt werden. Es steht dem Verkehrs-
unternehmen frei, einen Vertragsschluss abzulehnen, wenn der Antragsteller nicht zugleich 
Kontoinhaber ist. Ein Kontoinhaber, der nicht Abonnent ist, haftet mit dem Fahrgast gemein-
sam als Gesamtschuldner für die Einhaltung aller Zahlungsverpflichtungen des Abonnenten 
aus dem Deutschlandticket-Vertrag. Er kann die Erteilung eines SEPA-Mandates jederzeit in 
Textform widerrufen. Den Verkehrsunternehmen steht es frei, auch einen mündlichen Wider-
ruf anzunehmen. Mit Zugang des Widerrufs endet die Haftung des Kontoinhabers.
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(6) Vor der Übergabe oder Übersendung des Deutschlandtickets ist eine Bonitätsprüfung 
des Kontoinhabers durch das ausgebende Verkehrsunternehmen möglich. Bei einer negati-
ven Auskunft ist das Verkehrsunternehmen nicht verpflichtet, den Abo-Antrag anzunehmen.

(7) Der Vertrag kommt mit Zugang des Deutschlandtickets beim Abonnenten zustande. Das 
Verkehrsunternehmen trifft seinerseits alle Voraussetzungen dafür, dass ein Zugang binnen 
zwei Wochen nach Abgabe des Bestellscheins stattfinden kann. Lehnt das Verkehrsunterneh-
men den Antrag ab, so ist der Antragsteller binnen derselben Frist über diese Ablehnung zu 
informieren.

(8) Konnte der Postversand der Abo-Tickets wegen nicht zutreffender, unvollständiger oder 
nicht mehr aktueller Angaben insbesondere zur Anschrift nicht vollzogen werden, so werden 
die aktuell zur Auslieferung anstehenden Tickets bei der ausgebenden Stelle für den Abon-
nenten zur Abholung oder für eine weitere Zusendung hinterlegt. 

(9) Das Deutschlandticket gilt für unbestimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines 
Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats gekündigt werden.

10.3. Abo-Beginn, Nutzungsberechtigung und Vertrags-
verlängerung
(1) Die Vertragslaufzeit beginnt mit Beginn des ersten Monats nach Zugang der Abotickets 
bzw Wertmarken beim Abonnenten, sofern die Bestellung einschließlich eines rechtsgülti-
gen SEPA-Lastschriftmandates bei dem Verkehrsunternehmen vorliegt und die Bonitätsprü-
fung des Kontoinhabers positiv ausfällt.

(2) Die Nutzung des Deutschlandtickets ist nur gestattet, solange die Zahlungspflichten voll-
ständig und regelmäßig erfüllt werden. 

(3) Der Abonnent hat Fehler des ihm überlassenen Abotickets unverzüglich bei der Ausgabe-
stelle anzuzeigen.

(4) Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte Abotickets bzw Wertmarken des Deutsch-
landtickets bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkehrsunternehmens.

(5) Eine Unterbrechung des Abonnementbezugs ist nicht möglich.

10.4. Zahlungsbedingungen, Konto-, Adress- und Ver-
tragsänderung
(1) Die Abbuchung der fälligen Beträge erfolgt auf Basis der jeweils zum Zeitpunkt der Ab-
buchung gültigen Beförderungsentgelte (Tarife).

(2) Die ausgebende Stelle informiert den Abonnenten über den Abbuchungstermin.

(3) Änderungen der persönlichen Daten des Abonnenten, wie z. B. der Adresse, werden je-
weils zum 1. eines Kalendermonats berücksichtigt, sofern die Änderungsmitteilung bis spä-
testens zum 15. des Vormonats in Textform vorliegt. Es steht den Verkehrsunternehmen frei, 
auch eine mündliche Änderung anzunehmen. Eine Änderung der Bankverbindung bedarf der 
Einreichung eines vom Kontoinhaber unterschriebenen SEPA-Lastschriftmandats (Vordruck, 
Download oder elektronisches Online-Formular des Verkehrsunternehmens). Eine Änderung 
des SEPA-Lastschriftmandats ist nur unter Berücksichtigung der Bedingungen von Nr. 2. (6) 
zulässig.
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10.5. Fristgemäße Abbuchung, Rücklastschrift, Zah-
lungsverzug
(1) Kann ein fälliger Monats- oder Jahresbetrag zu dem unter Ziff. 4 (2) genannten Zeit-
punkt aus Gründen, die vom Abonnenten zu vertreten sind, nicht von dem im SEPA-Last-
schriftmandat angegebenen Girokonto abgebucht werden, befindet sich der Abonnent in 
Zahlungsverzug. 

(2) Der im Zahlungsverzug befindliche Abonnent ist verpflichtet, den fälligen Betrag unver-
züglich aktiv auszugleichen.

(3) Das Verkehrsunternehmen ist im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, das Vertragsver-
hältnis fristlos zu kündigen und die Abo-Tickets zu sperren, sofern der Abonnent auch nach 
einer Mahnung den Betrag nicht innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum der Mahnung bezahlt. 
Im Falle der Nicht-Zahlung ist der Gesamtbetrag der bereits ausgegebenen Tickets sofort 
fällig.

(4) Für die Mahnung und jede Zahlungserinnerung wird ein Bearbeitungsentgelt gemäß An-
lage 3 erhoben. Darüber hinaus sind die mit der Rücklastschrift verbundenen Gebühren und 
Kosten vom Kontoinhaber zu zahlen.

(5) Das jeweils durchführende Unternehmen ist berechtigt, Antragsteller, bei denen bei frü-
heren Abonnements Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von einer erneuten Teil-
nahme am Abonnementbezug/Lastschriftverfahren auszuschließen.

10.6. Kündigung durch den Abonnenten

10.6.1 Ordentliche Kündigung
(1) Das Deutschlandticket gilt für unbestimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines 
Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf 
der Textform oder der elektronischen Form (bspw. über einen Kündigungsbutton o. ä.), es 
steht den Verkehrsunternehmen frei, auch eine mündliche Kündigung anzunehmen. 

(2) Mit der Abo-Kündigung erlischt das SEPA-Lastschriftmandat nach Abbuchung der letzten 
vertragsmäßigen Rate.

10.6.2 Außerordentliche Kündigung
Das gesetzlich verankerte Recht zur außerordentlichen Kündigung aus besonderem Grund, 
z. B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrages, etwa bei Preiserhöhun-
gen, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen unberührt.

10.7. Kündigung durch das Verkehrsunternehmen

10.7.1 Ordentliche Kündigung
Der Vertrag zum Bezug eines Deutschlandtickets ist bis zum 10. des Monats zum Monats-
ende kündbar. Die Kündigung bedarf der Textform. Wird dieser Termin versäumt, so gilt das 
Abonnement bis zum Ablauf des dann folgenden Monats.

10.7.2 Außerordentliche Kündigung
(1) Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnis-
ses berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt ins-
besondere dann vor, wenn eine Abbuchung gemäß Nr. 4 nicht möglich ist oder der Abonnent 
Änderungen seines Status (z. B. Ende des Berechtigungszeitraumes) dem Verkehrsunter-
nehmen nicht angezeigt hat. Ebenso ist eine außerordentliche Kündigung möglich, wenn 
bereits zwei vom Abonnenten zu verantwortende Rücklastschriften innerhalb von 6 Monaten 
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entstanden sind und der Abonnent darauf hingewiesen wurde, dass im Falle einer erneuten 
Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere Mahnung erfolgen wird, oder wenn eine 
Bonitätsprüfung des SEPA-Lastschriftinhabers durch ein zugelassenes Inkassounternehmen 
zu dem Ergebnis geführt hat, dass Zweifel an der Bonität des Kontoinhabers bestehen.

(2) Der wiederholte Verlust von Abotickets berechtigt das Verkehrsunternehmen ebenfalls 
zur fristlosen Kündigung.

(3) Der Abonnent ist unverzüglich zur Rückgabe bereits ausgegebener Abotickets verpflich-
tet.

10.8. Speicherung von Abonnentendaten und Daten-
schutz
(1) Die sich aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ergebenden Daten und Informationen 
werden beim jeweiligen Verkehrsunternehmen zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung (Ab-
wicklung des Vertragsverhältnisses) gemäß den geltenden Vorschriften zum Datenschutz 
verarbeitet – dies umfasst ebenso rechtlich zulässige und alle rechtlich vorgegebenen Über-
mittlungen. Dies kann auch durch einen vom jeweiligen Verkehrsunternehmen beauftragten 
Dienstleister geschehen.

(2) Ferner dürfen die Daten an von den Verkehrsunternehmen oder dem Dienstleister beauf-
tragte Unternehmen oder Personen zum Zwecke der Bonitätsprüfung, der Vertragsdurch-
führung sowie der Geltendmachung, Verfolgung und Durchsetzung ihrer Ansprüche weiter-
gegeben werden. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

(3) Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der WestfalenTarif GmbH  
(z. B. www.westfalentarif.de/datenschutz/) sowie in allen Beratungszentren der jeweiligen 
Verkehrsunternehmen oder unserer Niederlassung (Willy-Brandt-Platz 2, 33602 Bielefeld).

10.9. Verlust oder Zerstörung
(1) Bei Verlust oder Zerstörung von Abotickets werden die monatlichen Beträge weiterhin 
abgebucht. Der Abonnent erhält, wenn er den Verlust schriftlich anzeigt oder persönlich in 
der Ausgabestelle erscheint, Ersatztickets für die verlorenen oder zerstörten Tickets. Für die 
Ausgabe der Ersatztickets kann die ausgebende Stelle eine Bearbeitungsgebühr erheben.

(2) Für abhanden gekommene oder zerstörte Abo-Tickets wird Fahrgeld nicht erstattet. Der 
wiederholte Verlust von Abo-Tickets berechtigt das Verkehrsunternehmen ebenfalls zur frist-
losen Kündigung.

(3) Die als abhanden gekommenen oder als zerstört gemeldeten Abo-Tickets sind ungültig. 
Bei Wiederauffinden sind sie unverzüglich an das ausgebende Verkehrsunternehmen zurück-
zugeben.



195

Anlagen Deutschlandticket

J

10.10. Nutzung von Abo-Chipkarten

10.10.1 Prüfung der Fahrberechtigung 
Bei jedem Fahrtantritt in einem Bus ist die Fahrtberechtigung eines (((eTickets/Chipkarte an 
einem eTicket-Lesegerät prüfen zu lassen. Die optische und akustische Bestätigung des Le-
segerätes ist abzuwarten. 

Bei einer Kontrolle durch das Prüfpersonal ist die Chipkarte dem Prüfpersonal zur elektroni-
schen Prüfung auszuhändigen.

10.10.2 Kartenrückgabe
Die Abo-Chipkarte ist spätestens 15 Tage nach Ablauf des Abonnements an das ausgebende 
Verkehrsunternehmen zurückzugeben. 

10.10.3 Pflichten bei missbräuchlicher Verwendung 
Stellt der Nutzer den Verlust seiner Abo-Chipkarte oder eine missbräuchliche Verwendung 
seiner Abo-Chipkarte fest, hat er unverzüglich die ausgebende Stelle zu informieren. Die als 
abhanden gekommene oder als zerstört gemeldete Chipkarte ist ungültig und wird elektro-
nisch gesperrt. Bei Wiederauffinden ist sie unverzüglich an die ausgebende Stelle zurückzu-
geben. 

Der Nutzer erhält gegen Gebühr eine Ersatzkarte (siehe Punkt 3 der Anlagen zu den Tarifbe-
stimmungen). 

10.10.4 Umgang mit nicht lesbaren Chipkarten 
Ist eine Chipkarte nicht lesbar und trifft keiner der in den Beförderungsbedingungen Nah-
verkehr NRW unter Ziffer 7.3 Absätze 1 und 2 beschriebenen Punkte zu, so greifen folgende 
Regelungen:

10.10.4.1 Kontrolle durch das Prüfpersonal 
Bei der Kontrolle einer defekten Chipkarte durch das Prüfpersonal wird unabhängig von 
ihrer Ausgabeart ein „vorläufiges Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)“ gemäß der Beförde-
rungsbedingungen Nahverkehr NRW ausgestellt. Der Ticketinhaber wird aufgefordert, sich 
mit seiner Ticketausgabestelle in Verbindung zu setzen, um die Chipkarte umzutauschen. 
Dem kontrollierenden Verkehrsunternehmen ist durch den Kunden oder die ausgebende 
Stelle nachzuweisen, dass die Chipkarte gültig ist. In diesem Fall wird das „vorläufige EBE“ 
niedergeschlagen.  

10.10.4.2 Einstiegskontrollsysteme (EKS)
Bei EKS wird eine Chipkarte unabhängig von ihrer Ausgabeart nicht eingezogen. Der Fahr-
gast wird aufgefordert, bei seiner vertragsbetreuenden Ausgabestelle die defekte Chipkarte 
einzureichen und eine neue Chipkarte zu beantragen. Hierzu wird dem Fahrgast ein Beleg 
ausgehändigt, dass seine Chipkarte nicht lesbar war, wie er einen Ersatz bekommt und dass 
ihm die Kosten für zusätzliche Tickets bei Nachweis der Gültigkeit seines eTickets erstattet 
werden. Der Nachweis ist entweder durch den Fahrgast selbst oder durch seine vertragsbe-
treuende Ausgabestelle zu erbringen. Der Fahrgast muss in finanzieller Vorleistung Tickets 
des Regeltarifs für seine Fahrten erwerben. Die Erstattung der Tickets des Regeltarifs wird 
bei allen den Tarif verkaufenden Verkehrsunternehmen vorgenommen.

10.10.5 Datenschutzhinweise für Abo-Chipkarten 

10.10.5.1 Kartenhinweise 
Abo-Chipkarten werden als elektronische Tickets ausgegeben und gelten als Fahrausweis. 
Verwendet wird der bundesweite Standard „eTicket Deutschland“. Auf dem Chip des eTickets 
werden die jeweiligen Gültigkeitsmerkmale (Ticketart, räumliche Gültigkeit, zeitliche Gül-
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tigkeit, Kartennummer, Vorname und Name, Geburtsdatum) verschlüsselt gespeichert. Das 
Verschlüsselungsverfahren wird laufend auf seine Sicherheit überprüft.

10.10.5.2 Nutzungsdaten
Durch die Verwendung einer Chipkarte an einem Lesegerät wird bei jedem Einstieg ein Kon-
trolldatensatz (Datum, Uhrzeit und Haltestelle) erstellt. Dieser wird im Lesegerät kurzzeitig 
zwischengespeichert und dort nach der Übermittlung an das Hintergrundsystem des jeweili-
gen Verkehrsunternehmens direkt gelöscht. Der Kontrolldatensatz wird pseudonymisiert er-
stellt und in den Hintergrundsystemen zur Gewährleistung der Systemsicherheit überprüft.

Das Verkehrsunternehmen nutzt die pseudonymen Daten ausschließlich zur Marktanalyse 
sowie zur Optimierung des Angebotes. Es wird kein personenbezogenes Bewegungsprofil 
erstellt. 

Auf Chipkarten des Standards „(((eTicket Deutschland“ werden die jeweils letzten 10 Nut-
zungen gespeichert. Zur Löschung der Daten ist das Nutzermedium dem ausgebenden Ver-
kehrsunternehmen vorzulegen.

11. Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landticket Job

11.1. Einstiegsvoraussetzungen für das Deutschland-
ticket Job 
Das Deutschlandticket Job kommt durch Abschluss eines Jobticket-Vertrages zwischen dem 
Besteller (Unternehmen) und einem Partnerunternehmen (Verkehrsunternehmen bzw. Ver-
bundgesellschaft) zustande. Eine Verbundgesellschaft als Vertragspartner handelt im Namen 
ihrer Verkehrsunternehme

11.2. Bestehende Abos von Mitarbeitenden 
Beziehen einzelne Mitarbeitende des Bestellers bereits Abos (MonatsTickets im Abonne-
ment) des WestfalenTarifs, so können diese Verträge zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Deutschlandticket Job -Vertrages gekündigt werden. Auf die Erhebung der Fahrgeldnachbe-
rechnung gemäß Anlage 2 des WestfalenTarifs wird verzichtet.

11.3. Ticketausgabe
Die Tickets werden dem Besteller von der ausgebenden Stelle gesammelt zur Ausgabe an 
die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Zur Ausfertigung der Tickets stellt der Besteller 
der ausgebenden Stelle eine Liste der betreffenden Mitarbeitenden mit Namen und An-
schrift zur Verfügung. Änderungen sind der ausgebenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. 
Änderungen sind der ausgebenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. Änderungen, die den 
Gesamtfahrpreis beeinflussen, können bis zum 15. des Vormonats berücksichtigt werden. 

Die Ausgabe des Deutschlandticket Job kann direkt an den Mitarbeitenden erfolgen. Dazu 
ist ein durch den Mitarbeitenden ausgefülltes Bestellformular erforderlich, sofern die Bestel-
lung nicht digital durchgeführt wird.

Die Tickets stellt das Partnerunternehmen dem Besteller oder dem Mitarbeitenden zum ver-
einbarten Zeitpunkt zur Verfügung. Die Tickets sind nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu überprüfen. Eventuelle Beanstandungen sind über den Besteller der ausgebenden 
Stelle unverzüglich anzuzeigen.
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Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte Tickets bleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung Eigentum des Partnerunternehmens. Das gilt auch für den Fall, dass bereits die Weiter-
gabe an den Mitarbeitenden erfolgt ist.

Alle persönlichen Daten werden nur im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
verarbeitet.

Die Tickets sind auf die Person des Mitarbeitenden ausgestellt und nicht übertragbar.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß Anlage 9 und Anlage 10.

11.4. Abrechnung
Der Eintritt einzelner Mitarbeitende in diesen Teilnehmerkreis ist zum 1. eines Kalendermo-
nats, der Austritt nur zum Letzten eines Kalendermonats möglich.

Die Abrechnungsmodalität sind zwischen Besteller und Partnerunternehmen im Deutsch-
landticket Job-Vertrag festzuhalten.

11.5. Fahrpreise 
(1) Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses beträgt mindestens 25 % des jeweils gültigen, nicht 
rabattierten Fahrpreises des Deutschlandtickets je abgenommenen Ticket und Monat. Dieser 
Zuschuss ist für jeden der beschäftigten Mitarbeiter (exkl. unständig Beschäftigte), der ein 
Deutschlandticket Job bezieht, durch den Arbeitgeber zu entrichten. Es ist dem Arbeitge-
ber überlassen, einen höheren Arbeitgeberzuschuss zu gewähren und damit anteilig oder 
vollständig den maximalen Nutzerpreis für seine Mitarbeiter, die ein Deutschlandticket Job 
nutzen, zu übernehmen. Für Mitarbeiter, die kein Deutschlandticket Job beziehen, muss kein 
Arbeitgeberzuschuss entrichtet werden.

(2) Durch die Zahlung des Arbeitgeberzuschusses in Höhe von mindestens 25 % des Fahr-
preises des Deutschlandtickets je abgenommenen Ticket und Monat wird beim Deutschland-
ticket Job ein Rabatt in Höhe von 5 % auf den regulären Fahrpreis des Deutschlandtickets 
gewährt.

(3) Der Nutzerpreis wird ermittelt aus dem Fahrpreis des Deutschlandtickets abzüglich des 
Arbeitgeberzuschusses und des Rabatts.

11.6. Beginn, Dauer und Kündigung des Deutschland-
ticket Job durch den Besteller oder das Partner-
unternehmen
Werden die Einstiegsvoraussetzungen gemäß Ziffer 11.1 erfüllt, so beginnt das Deutschland-
ticket Job am 1. eines Kalendermonats. Der Deutschlandticket Job Vertrag gilt für unbe-
stimmte Zeit und kann monatlich bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Ka-
lendermonats gekündigt werden. Eine Unterbrechung eines bestehenden Deutschlandticket 
Job Vertrags ist nicht möglich.  

Bei Fahrpreisänderungen ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens eine außerordentliche 
Kündigung durch den Besteller bis zum 15. des Monats, ab dem die Änderung in Kraft tritt, 
zum Monatsende möglich. Die Kündigung ist schriftlich an das Partnerunternehmen zu rich-
ten.

Es gelten die Regelungen zur Rückgabe von Abo-Chipkarten gem. Anlage 10.10.2. 

Außerordentliche Kündigung durch das Partnerunternehmen:

Das Partnerunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn

• der Zahlungstermin trotz zweimaliger Mahnung um mehr als 14 Tage überschritten wird,

• die Zahlungsunfähigkeit des Bestellers eintritt, 
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• die Eröffnung des Konkursverfahrens beim Besteller beantragt ist, 

• eine Betriebsverlagerung oder eine andere wesentliche Änderung der Organisation des 
Bestellers eintritt, 

• eine missbräuchliche Verwendung der Tickets durch den Besteller nachgewiesen wird.

Jede berechtigte Kündigung seitens des Partnerunternehmens verpflichtet zur Kartenrückga-
be gem. Anlage 10.10.2. Bei Abschluss oder Ergänzung eines Deutschlandticket Job Vertrags 
legt der Besteller in geeigneter Form eine schriftliche Erklärung jedes neuen Teilnehmers 
vor, indem dieser die vorstehende Rückgabeklausel mit seiner Unterschrift anerkennt und in 
diesem Fall seinerseits die Herausgabe an den Besteller zusichert.

11.7. Beginn, Dauer und Ausscheiden eines Mitarbeiten-
den aus dem Deutschlandticket Job  Abonnement
Mitarbeitende können jeweils ab dem 1. eines Kalendermonats am Deutschlandticket Job 
Verfahren teilnehmen und monatlich bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Ka-
lendermonats ausscheiden. Eine Unterbrechung des Deutschlandticket Job -Abonnements 
ist nicht möglich.

11.8. Änderungen
Änderungen der Angaben in der Liste der Mitarbeitenden (siehe „Ticketausgabe“) sind dem 
Partnerunternehmen unverzüglich anzuzeigen. Änderungen, die den Gesamtfahrpreis beein-
flussen (z. B. Einstellung von Mitarbeitenden), können bis zum 15. des Vormonats berück-
sichtigt werden.

Es gelten die Regelungen zur Rückgabe von Abo-Chipkarten gem. Anlage 10.10.2

11.9. Besondere Bedingungen
Weitere Einzelheiten der Abwicklung oder abweichende Regelungen werden zwischen dem 
Besteller und dem Partnerunternehmen auf der Grundlage des WestfalenTarifes schriftlich 
im JobTicket-Vertrag geregelt.

12. Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landtickets als Deutschlandticket sozial
Anspruchsberechtigte mit Wohnsitz im WestfalenTarif-Raum erhalten in einzelnen Kommu-
nen das Deutschlandticket mit einem monatlichen Rabatt von mindestens 10 € auf den Aus-
gabepreis des Deutschlandtickets, sofern die Kommune / der Kreis diese Ausgabe ermög-
licht. 

Als Anspruchsberechtigte gelten alle Personen (ohne Alterseinschränkung), die 

• Bürgergeld nach SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), 

• Leistungen nach SGB XII für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie 
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen („Sozialhilfe“), 

• Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder 

• laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge beziehen. 

Genaueres regelt die Richtlinie des Landes NRW zum Sozialticket. Die Entscheidung, ob 
auch Personen, die Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) beziehen, zum Bezug des 
Deutschlandticket sozial berechtigt sind, obliegt der Kommune / dem Kreis. Darüber hinaus 
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können Kommunen / Kreise ein Deutschlandticket sozial an einen erweiterten Berechtigten-
kreis ausgeben, sofern regional bestehende Bestandsprodukte um diesen erweitert wurden. 

Die Anspruchsberechtigung ist durch die zuständigen Ämter der Kommunen / Kreise nach 
dort erfolgter Überprüfung der Bezugsberechtigung zu bescheinigen und bei Ausgabe bzw. 
Abschluss des Deutschlandtickets sozial in geeigneter Weise nachzuweisen. 

Das Deutschlandticket sozial wird längstens für die Laufzeit der Bescheinigung der An-
spruchsberechtigung ausgestellt, jedoch maximal für ein Jahr. Zur Verlängerung ist eine 
erneute Anspruchsberechtigung unaufgefordert bei dem jeweiligen Vertragspartner vorzu-
zeigen. Bei Wegfall der Bezugsberechtigung muss das Deutschlandticket sozial durch den 
Ticketinhaber beim ausgebenden Verkehrsunternehmen gekündigt werden.

Das Deutschlandticket sozial kann nur bei einem regionalen Verkehrsunternehmen, welches 
in der die Berechtigung ausstellenden Kommune / Kreis ansässig oder durch besondere Ver-
einbarung mit dem Aufgabenträger tätig ist oder einem von diesen Verkehrsunternehmen 
oder dieser Kommune / Kreis beauftragten Dienstleister erworben werden. Die Vertriebs-
partner sind berechtigt, einen Abonnementvertrag abzulehnen, wenn innerhalb einer an-
gemessenen Frist von früheren Kundenkontakten Rücklastschriften erfolgt sind oder sofern 
hausintern offene Forderungen gegenüber der antragstellenden Person bestehen. Die aus-
gegebene Fahrtberechtigung entspricht der eines Deutschlandtickets und ist im Falle der 
Prüfung nicht als Sozialticket identifizierbar.

Darüber hinaus gelten die Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets gem. Anlage 9 sowie 
die Bedingungen für den Bezug des Deutschlandtickets gem. Anlage 11.

13. Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landtickets als Deutschlandsemesterticket
Die Tarifbestimmungen und Bedingungen für den Bezug des Deutschlandtickets als Deutsch-
landsemesterticket werden in Anlage 9 sowie in den jeweils geltenden Semesterticketver-
trägen geregelt.

14. Bedingungen für den Bezug des Deutsch-
landtickets als Deutschlandticket Schule
Die Tarifbestimmungen und Bedingungen für den Bezug des Deutschlandtickets als Deutsch-
landticket Schule werden in Anlage 9 sowie in den jeweils geltenden Verträgen geregelt.



20.03.2023 

 

Beschluss 

 
des Koordinierungsrates (Sitzung am 20.03.2023) 

 

für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 

Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“. 

 

 
Beschlusspunkte zum „Leipziger Modellansatz“ 

 
Die  nachfolgenden Beschlusspunkte bilden die zentrale Grundlage für die jeweiligen 

Beschlussfassungen der 16 Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände sowie der 

Branchenorganisationen VDV, DTV-G, BDO und BSN. Damit soll bundesweit eine 

gemeinsame Vorgehensweise bei der Umsetzung des Deutschlandtickets in Bezug auf 

die  Zuscheidung der Tarifeinnahmen aus dem Verkauf des Deutschlandtickets sicher- 

gestellt werden. 

 
 

1. Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets (D-Ticket) als bundesweit gültiges Tarif- 

produkt – entsprechend des „Entwurfs eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Re- 
gionalisierungsgesetzes der Bundesregierung“ – für den Nahverkehr durch die teilneh-
menden Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortliche Aufgabenträger verpflichten 

sich alle Tarifgeber bzw. Unternehmen auf die Anwendung eines gemeinsamen Zu- 
scheidungsverfahrens für das D-Ticket. 

 
2. Das anzuwendende Zuscheidungsverfahren soll alle Tarifeinnahmen aus dem Kern- 

produkt des D-Tickets sowie alle Einnahmen aus bundesweit geltenden kundengrup- 
penspezifischen Angeboten im Rahmen des D-Tickets umfassen. Dazu zählen sämtli-

che Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der Höhe des festgelegten Preises des 

D-Tickets. 

 
3. Der nachweisbare Nachteil, welcher sich für die Verkehrsunternehmen (VU) und erlös- 

verantwortliche Aufgabenträger aus dem Saldo der bisherigen und künftigen Gesamt-
einnahmen (inkl. der Fahrgeldsurrogate) ergibt, wird jährlich unter Berücksichtigung der 

ihnen jeweils zugeschiedenen Einnahmen aus dem D-Ticket ermittelt und nach der 
politischen Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz vom 02.11.2022 und 

08.12.2022 durch den Bund und die Länder rechtskonform ausgeglichen. Die Länder 
werden entsprechend des jeweilig in den Ländern entstandenen Schadens die erhal-

tenen Bundesmittel untereinander umverteilen. 

 
4. Der „Leipziger Modellansatz“ formuliert für das EAV-Umsetzungskonzept zum D-Ticket 

ein „Marktorientiertes Innovationsmodell (in drei Stufen)“. Das Modell setzt einen deut- 



lichen Vertriebsanreiz für die Kundenbetreuung im jeweiligen Bediengebiet des Tarif- 
gebers und verhindert gleichzeitig einen aggressiven Vertriebswettbewerb in der Bran- 
che. 

 
5. Stufe 1 in 2023: Zur Absicherung des Starts für das D-Ticket wird für das Rumpfjahr 

2023 eine pragmatische Herangehensweise gewählt, bei der grundsätzlich jeder Tarif- 
geber die Einnahmen aus den dort erzielten Verkäufen ausschließlich unter den ihm 

angeschlossen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern verteilt. Dazu kommen die 

jeweiligen Regelungen der Tarifgeber (z. B. Verbünde und Tarifgemeinschaften) zur 
Anwendung. D-Tickets verkaufende Unternehmen, die Fahrausweise für mehrere Ta- 
rifgeber vertreiben, melden an die jeweiligen Tarifgeber. Sie stimmen sich in Zweifels-

fragen auf Verlangen mit den betroffenen Tarifgebern und Ländern ab, über welchen 

Tarifgeber die Einnahme an die anderen Länder verteilt wird. Hierbei können die Ein-
nahmen auch anteilig auf mehrere Tarifgeber/Länder verteilt werden, wobei die Ein- 
nahmen nach Ziffer 2, welche klar zuordenbar sind, den jeweiligen Tarifgebern/Länder 
vollständig zugeordnet werden. Die Steuerung über ein Monitoring verhindert Markt- 

verwerfungen und überschießende Einnahmen. Im Bedarfsfall können nach Beschluss 

der Länder bei Marktverwerfungen auch in 2023 sowohl unterjährig als auch in der 
Abrechnung des Gesamtjahres Umverteilungen zwischen den Ländern durchgeführt 
werden. Unternehmen und erlösverantwortliche Aufgabenträger, die durch Fahrgeld- 
zuscheidungen aus dem D-Ticket keinen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen 

müssen, sind zu verpflichten, die den Soll-Einnahmewert 2023 laut Muster-Richtlinie 

übersteigenden Betrag innerhalb des Bundeslandes abzuführen. Sollte das Bundes-
land in Summe keinen Nachteilsausgleich benötigen, erfolgt die Abführung der über- 
steigenden Fahrgeldbeträge in andere Bundesländer im Rahmen eines Länderausglei- 
ches. 

 
6. Parallel werden in 2023 die technischen, organisatorischen und juristischen Grundla-

gen für die 2. Stufe des Leipziger Modellansatzes als erste Phase eines marktorien- 
tierten Einnahmenaufteilungsverfahren gemeinsam von Ländern und Branche (erlös- 
verantwortliche Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Tarifverbünde etc.) geschaf- 
fen. 

 
7. Stufe 2 in 2024/25: In der Stufe 2 wird eine marktorientierte Aufteilung der Einnahmen 

etabliert. Dabei erfolgt eine Zuscheidung aller durch die Tarifgeber erzielten D-Ticket- 
Einnahmen auf die Bundesländer nach dem Wohnortprinzip mit anschließender Kor-
rektur auf Grundlage von Balancefaktoren (z. B. für Tourismus, Transit). Der Anteil für 
den Balancepool ist auf Basis einer Evaluation zum D-Ticket im Jahr 2023 zu ermitteln. 

Die Methodik der Evaluation und Verteilung der Einnahmen aus dem durch die Korrek-
tur gefüllten Balancepool ist per Beschluss der Länder zu regeln. Innerhalb der Bun-
desländer erfolgt die Verteilung der Einnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Tariforganisationen vor Ort. Die Verteilung der Einnahmen innerhalb der Bundesländer 
kann sich ebenfalls an dem Wohnortprinzip orientieren und der DTV sowie etwaige 

Landestarife können ihren bisherigen relativen Einnahmeanteil vorab erhalten. Die 

konkrete Ausgestaltung der Einnahmeaufteilung zwischen den Unternehmen und er- 
lösverantwortlichen Aufgabenträgern in den Ländern obliegt den Akteuren in den Län-
dern. In ländergrenzenüberschreitenden Tarifräumen kann es durch die Anwendung 

der jeweiligen Einnahmenaufteilungsregelungen vor Ort zu nachträglichen Einnah- 



menverschiebungen zwischen den Ländern kommen. Auf Basis der vorgenannten Ver-

fahrensweise wird der abschließende Nachteilsausgleich ermittelt. Da eine Einnahme- 
zuscheidung des D-Tickets in Stufe 2 auch zu überschießenden Einnahmen führen 

kann, sind die Unternehmen und erlösverantwortlichen Aufgabenträger wie in Stufe 1 

zu verpflichten, den Einnahme-Soll-Wert des jeweiligen Jahres übersteigenden Ein- 
nahmebetrag an einen anderen Tarifgeber des jeweiligen Landes abzuführen. 

 
8. Für die Stufen 1 und 2 ist in Bezug auf das Kernprodukt des D-Tickets sowie alle Ein-

nahmen aus bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rah- 
men des D-Tickets eine Vertriebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzu- 
sehen. Neben den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in den 

Stufen 1 und 2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von Deutschlandti- ckets 

an Neukunden nicht geben. 
Vertragliche Vertriebsregelungen in den Tariforganisationen und Tarifkooperationen 
sind davon unberührt. Alle Beteiligten haben das gleiche Verständnis, dass ein Aus-
gleich von Umsatzveränderungen aus reduzierten oder ersparten Provisionen über ge- 
eignete rechtliche Mechanismen (über den Ausgleichsmechanismus der Richtlinie o- 
der ein Ausgleich innerhalb der Tariforganisation) für Stufe 1 und 2 sicherzustellen ist. 
Die vollständigen Einnahmen aus dem D-Ticket werden ohne Abzug von vertrieblichen 
Aufwendungen in das Zuscheidungsverfahren für das D-Ticket eingespeist und den Ist-
Einnahmen laut Richtlinie zum Ausgleich des Nachteils zugerechnet. 
Im Zuge der Evaluation und der Festlegungen zur neuen EAV in Stufe 3 sind geeignete 
Finanzierungs- und/oder Vergütungsmodelle für den Vertrieb zu prüfen. 
Sofern es in Stufe 2 zu erheblichen Abweichungen zw. Einnahmenanspruch und den 

realisierten kassentechnischen Einnahmen der jeweiligen Tariforganisationen respek-
tive deren Unternehmen kommt, werden die Branche und die Länder Gespräche mit 
dem Ziel aufnehmen, diese erheblichen Unwuchten auszugleichen. 

 
9. Für das praktische Funktionieren des D-Tickets und der Ausgleichsleistungen ist eine 

ausreichende Verbindlichkeit der Regelungen erforderlich, auf die die Länder, die Auf- 
gabenträger und die Branchenorganisationen hinwirken. Für notwendige Einnahmeab- 
führungen gelten die in den Ziffern 5 und 7 definierten Regelungen. 

 
10. Stufe 3 voraussichtlich ab 2026: Auf Basis der Erfahrungen in den Jahren 2023 bis 2025 

wird mit Wirkung zum 01.01.2026 ein grundsätzlich nachfrageorientiertes Ein- 
nahmeaufteilungsverfahren zur Anwendung gebracht. Das entsprechende Verfahren 

wird gemeinsam von den Ländern mit der Branche entwickelt und dem Koordinierungs- 
rat zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 
11. Verfahrensbeschreibungen zur Umsetzung des Clearingverfahrens sind als Anlagen 

dem Beschlusstext beigefügt.1   
 

 
Anlagenverzeichnis: 
Anlage 1: Verfahrensbeschreibung Datenmeldung Deutschland-Ticket 
 

 

                                              
1 Ergänzung gem. Umlaufbeschluss vom 6. April 2023 
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Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen  
(Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026) 

 
Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

- VII C 3 – 58.53.08-000006 - 
vom 20. November 2025 

 
1  
Rechtsgrundlage  
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und den §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils 
geltenden Fassung und des Runderlasses des Ministeriums der Finanzen 
„Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung“ vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 
445) in der jeweils geltenden Fassung Zuwendungen. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Bewilligungsbehörde 
entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.  
 
2  
Gegenstand der Förderung 
Die Zuwendungen sind ein pauschaler finanzieller Ausgleich an die Empfänger in Nordrhein-
Westfalen, deren Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 2026 aufgrund der 
Einführung des Deutschlandtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern 
und anderweitigen Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 
1370) oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der VO 1370 
gedeckt werden können. 
 
3  
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger 
Empfänger sind  
3.1  
Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 
1995 (GV. NRW. S. 196) in der jeweils geltenden Fassung,  
3.2  
öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffentlichen 
Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 3.1.  
3.3 
der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg zur Weiterleitung an die Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg GmbH, die D-TIX GmbH & Co. KG sowie die NVBW GmbH. 
 
4  
Zuwendungsvoraussetzungen  
4.1  



Der pauschalierte Ausgleich kann reduziert werden, sofern eine erhebliche Konkurrenzierung 
des Deutschlandtickets vorliegt. Eine erhebliche Konkurrenzierung kann nur in der 
Absenkung des Preises bestehender Tarifangebote gegenüber dem Jahr 2025 liegen oder in 
der Neueinführung von Zeitfahrausweisen oder anderen zielgruppenspezifischen 
Tarifangeboten, sofern diese im unangemessenen Verhältnis zu Geltungsbereich und Preis 
des Deutschlandtickets stehen. Über das Vorliegen einer erheblichen Konkurrenzierung 
sowie die daraus resultierende Verringerung des pauschalierten Ausgleichs anhand der 
nachweisbaren Wanderungseffekte aus dem Deutschlandticket in das konkurrenzierende 
Tarifangebot für die betroffenen Empfänger entscheidet das Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr. Die für die Tarifentscheidung zuständigen Stellen können geplante 
Tarifmaßnahmen dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr im Vorfeld zur 
Prüfung vorlegen. Sofern das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr von einer 
erheblichen Konkurrenzierung ausgeht, muss es dies innerhalb von zwei Monaten schriftlich 
begründen. Erfolgt dies nicht, gilt die Maßnahme als förderunschädlich. Voraussetzung für 
eine Kürzung des pauschalierten Ausgleichs ist in jedem Fall, dass sich die nach der 
Einnahmenaufteilung dem jeweiligen Tarifgebiet zugewiesenen Stückzahlen des 
Deutschlandtickets in den ersten 12 Monaten nach Einführung des neuen Tarifangebotes 
mindestens um 5 Prozent reduzieren. 
4.2  
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die 
Zuwendungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in 
entsprechender Anwendung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über 
allgemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere 
beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Erlösverantwortlichen 
sind dabei zu verpflichten, an der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 
teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen, gegebenenfalls diese Ansprüche 
überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben und die 
vertrieblichen Ausgabestandards des Deutschlandtickets anzuwenden. Die Empfänger 
haben darüber hinaus sicherzustellen, dass die Anerkennung des Deutschlandtickets nur für 
die Deutschlandtickets auferlegt wird, die den vom „Koordinierungsrat Deutschlandticket“ 
beschlossenen Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung 
(veröffentlicht unter 
(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) entsprechen und 
zusätzlich von Teilnehmenden am bundesweiten Vertrag über die Aufteilung der Einnahmen 
aus dem Deutschlandticket in der Stufe 2 oder von Teilnehmern am Vertrag vertretenen 
Verkehrsunternehmen ausgegeben werden. 
 
5  
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
5.1  
Bei der Leistung handelt es sich um eine Zuwendung gemäß § 44 LHO im Rahmen der 
Projektförderung. 
5.2  
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 
Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.  
5.3  
Die Zuwendung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewährt.  
5.4  
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  
Der von Bund und Ländern bundesweit gewährte Gesamtausgleichsbetrag beträgt 3 
Milliarden Euro abzüglich der innerhalb des vom Koordinierungsrat zum Deutschlandticket 
festgelegten Finanzrahmens tatsächlich geleisteten Ausgaben für die Einrichtung und 
Durchführung des EAV-Clearings in Höhe von bis zu 4 Millionen Euro an die D-TIX GmbH & 
Co. KG, die durch die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben in einer Höhe von bis zu 450 000 
Euro für die gutachterliche Begleitung des Prozesses zur Neufassung eines 



Einnahmeaufteilungsverfahrens, sowie die durch den Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg finanzierten Ausgaben in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro für die Entwicklung 
und Umsetzung eines Modells zur Nutzungsdatenerfassung. Als pauschaler Ausgleich erhält 
der Empfänger den prozentualen Anteil am bundesweiten Gesamtausgleichsbetrag, den der 
Empfänger als Anteil am Gesamtausgleich gemäß der Nummern 5.4.1 bis 5.4.3 und 5.4.5 
der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2025 in Nordrhein-Westfalen (Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025, MBl. NRW. 2024 S. 1198) für das Jahr 2025 unter 
Anwendung der folgenden Maßgaben der Nummern 5.4.1 bis 5.4.4 erhalten würde. 
5.4.1 
Als Soll-Fahrgeldeinnahmen gelten die nach Nummer 5.4.1.1 der Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 der Ausgleichsfestsetzung zum Stand 31. Dezember 
2027 zu Grunde gelegten Beträge, die pauschal um 2,6 Prozent zu erhöhen sind. 
5.4.2 
Als tatsächliche Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket gelten die bundesweit mit 
einem einheitlichen Faktor fortgeschriebenen tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen des Jahres 
2025 aus dem Deutschlandticket einschließlich der Deutschland-Jobtickets und der 
Deutschland-Semestertickets (Stand 31. Dezember 2027), die sich aus einer fiktiven 
Einnahmenaufteilung dieser Fahrgeldeinnahmen unter Berücksichtigung der strukturellen 
Veränderung der Einnahmenaufteilungsregelungen für das Deutschlandticket im Jahr 2026 
gegenüber 2025 ergeben würden. Dabei wird der Faktor auf Bundesebene wie folgt 
berechnet: 
 

[ !ℎ#$%& 2025]1 ( 1,026 − [*+-./%3!ℎ 2026]2 + [7 − 83!9%: 2025]3 ( 1,026

[7 − 83!9%: 2025]³
 

 
Als tatsächliche Fahrgeldeinnahmen aus dem Restsortiment gelten die nach Nummer 5.4.1.2 
der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 der 
Ausgleichsfestsetzung zum Stand 31. Dezember 2027 zu Grunde gelegten Beträge, die 
pauschal um 2,6 Prozent zu erhöhen sind. 
Sollte es strukturelle Veränderungen der Einnahmenaufteilung für die übrigen Tarife 
(Restsortiment) im Verhältnis zum Jahr 2025 geben, sind abweichend die nach den Sätzen 1 
und 3 berechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 2025 für das Deutschlandticket und 
aus dem Restsortiment anzusetzen, die sich durch die fiktive Einnahmenaufteilung dieser 
Fahrgeldeinnahmen gemäß den für das jeweilige Jahr geltenden 
Einnahmenaufteilungsregelungen ergeben. 
Die D-TIX GmbH & Co. KG und die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für 
die Antragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 
5.4.3 
Als Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom 
23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes 
vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sowie als vermiedene oder 
ersparte Aufwendungen gelten die nach den Nummern 5.4.2 und 5.4.5 der Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 der Ausgleichsfestsetzung zum Stichtag 
31. Dezember 2027 zu Grunde gelegten Beträge. 
5.4.4 
Als Minderung anderer Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften gelten die nach 
Nummer 5.4.3 der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 der 
Ausgleichsfestsetzung zum Stichtag 31. Dezember 2027 zu Grunde gelegten Beträge.  
5.4.5 

 
1 Bundesweit aggregierter Schaden, welcher sich aus den finalen Anträgen 2025 ergibt 
2 Gesamtausgleichsbetrag gemäß Nummer 5.4 dieser Richtlinien 
3 Tatsächliche Einnahmen aus dem Deutschlandticket im Jahr 2025 nach Abzug des Vertriebsanreizes (Stand 

31.12.2027) 



Die Empfänger nach Nummer 3.3 können innerhalb des vom Koordinierungsrat zum 
Deutschlandticket festgelegten Finanzrahmens die geleisteten Ausgaben für die Einrichtung 
und Durchführung des EAV-Clearings in Höhe von bis zu 4 Millionen Euro an die D-TIX 
GmbH & Co. KG, die durch die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben in einer Höhe von bis zu 
450 000 Euro für die gutachterliche Begleitung des Prozesses zur Neufassung eines 
Einnahmeaufteilungsverfahrens, sowie die durch den Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg finanzierten Ausgaben in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro für die Entwicklung 
und Umsetzung eines Modells zur Nutzungsdatenerfassung geltend machen. 
 
6  
Sonstige Bestimmungen  
6.1  
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Zuwendungen nach Nummer 4.2 an 
Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des 
Deutschlandtickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die 
beihilferechtliche Rechtfertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der 
Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die 
Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der 
finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) 
Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des 
Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf 
die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit sie sich durch 
diese gemeinwirtschaftliche Verpflichtung verändern. Sonstige Kosten des 
Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle. 
6.2 
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 
dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist 
ausgeschlossen.  
6.3  
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten 
für das Monitoring und die Einnahmenaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des 
Beschlusses des Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur 
Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger 
Modellansatzes“ fristgerecht an die D-TIX GmbH u. Co. KG gemeldet werden. Die Meldung 
der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag des 
Folgemonats. Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. Tag 
nach Ende eines Monats. 
6.4  
Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2028 für Empfänger gemäß der 
Nummern 3.1 und 3.2 sowie bis zum 31. Dezember 2027 für Empfänger gemäß Nummer 3.3 
die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 
5.4 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. Dieser Nachweis gilt als 
Schlussverwendungsnachweis. Auf Grundlage des Schlussverwendungsnachweises setzt 
die Bewilligungsbehörde die Zuwendung endgültig fest. Dem Nachweis sind insbesondere 
Bestätigungen der Verbundorganisationen über die fiktive Aufteilung der Einnahmen nach 
Nummer 5.4.2 beizufügen.   
Der Nachweis für die Zuwendungen nach Nummer 5.4.5 ist unter sinngemäßer Verwendung 
der Anlage 4 zu Nr. 10 VVG zur LHO zu erbringen.  
6.5  
Zuwendungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe 
der Nummer 5.4 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der Regel sind die 
zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet 
werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den 
prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Zuwendung vorzunehmen.  
6.6  



Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert 
werden, wenn der Empfänger die Auflagen nach den Nummern 6.2 bis 6.4 nicht oder nicht 
innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 
6.7  
Die Ziffern 1.3, 1.5, 1.6, 3.2, 5.2.3, 7.2, 8.2.5, 8.6, 10.2, 11a der VV zu § 44 LHO, die Ziffern 
1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 7.2, 8.2.5, 8.6, 11a der VVG zu § 44 LHO, die Ziffern 1.4, 3, 5.4, 6, 8.3.1, 
8.5 der ANBest-P sowie die Ziffern 1.2, 1.4, 5.4, 7, 9.3.1, 9.5 der ANBest-G finden keine 
Anwendung. 
 
7  
Verfahren  
7.1  
Ein Antrag auf Gewährung der Zuwendung ist bis zum 30. September 2026 zu stellen. Für 
die Antragstellung ist die Anlage 1 zu verwenden. Die Bewilligungsbehörde kann verspätete 
Anträge zulassen. Er hat die Berechnung der nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage 
der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode auf der Basis von Prognosen der 
jeweiligen Beträge zu enthalten.  
Ein Antrag auf Gewährung der Zuwendung nach Nummer 5.4.5 ist unter sinngemäßer 
Verwendung des Antrags nach der Anlage 2 zu Nr. 3.1 VVG zur LHO (Grundmuster 1) bis 
zum 15. Dezember 2025 zu stellen.  
7.2  
Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der Empfänger seinen Sitz hat. 
Bewilligungsbehörde für die Zuwendungen nach Nummer 5.4.5 ist die Bezirksregierung Köln. 
7.3  
Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu stellen. 
7.4  
Für die Bewilligung ist das Muster der Anlage 2 zu verwenden. 
Der Empfänger gemäß der Nummern 3.1 oder 3.2 erhält auf Antrag im Jahr 2026 monatliche 
Vorauszahlungen, erstmals im Januar. Ein erster Antrag auf Vorauszahlung ist bis zum 31. 
Dezember 2025 zu stellen. Bis zum 31. Januar 2026 ist ein konkretisierender Antrag auf 
Vorauszahlungen zu stellen. Dem Antrag ist eine Prognose der nicht gedeckten Ausgaben 
auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode beizufügen. Die 
Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. Sofern noch nicht alle 
aufschiebenden Bedingungen des bundesweiten EAV Vertrages erfüllt sind, dadurch 
Einnahmen nicht der EAV zugeführt werden und dies zu einem Rückgang der 
prognostizierten Einnahmen von mehr als 5 Prozent führt, können auf Antrag des 
Empfängers angepasst erhöhte Vorauszahlungen geleistet werden. Die Vorauszahlungen 
betragen jeweils 7 Prozent des an den Empfänger gewährten vorläufigen Ausgleichs für das 
Jahr 2025 und nach Entscheidung über den konkretisierenden Antrag 7 Prozent des danach 
festgestellten fiktiven Ausgleichsbetrags für 2025. Sie werden jeweils am 20. eines Monats 
ausgezahlt. Im Falle von Nummer 4.2 leiten die Empfänger die Vorauszahlungen 
unverzüglich weiter. 
Ist aufgrund wiederholter nicht ordnungsgemäßer Meldung entsprechend der Verpflichtung 
nach Nummer 6.3 keine Teilnahme der Verkehre im Gebiet des Aufgabenträgers an der 
bundesweiten Einnahmeaufteilung möglich, so soll die Vorauszahlung so lange ausgesetzt 
oder reduziert werden, bis eine ordnungsgemäße Teilnahme an der Einnahmeaufteilung 
erfolgt. 
Die Vorauszahlungen werden auf den nach Nummer 7.1 zu beantragenden vorläufigen 
Ausgleich angerechnet. Zuwendungen, die über den danach gewährten Ausgleich der nicht 
gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der Nummer 5.4 hinausgehen, sind vom Empfänger 
zurückzufordern. In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn 
sie in der gesetzten Frist erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche 
ausgleichsfähige Betrag die Vorauszahlungen übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten 
Zuwendung vorzunehmen. 
Die Vorauszahlung ist nach dem Muster der Anlage 2 zu bewilligen. 



Die Zuwendung nach Nummer 5.4.5 wird in vier gleichen Teilbeträgen zum 15. Januar, zum 
15. April, zum 15. Juli und zum 15. Oktober ausgezahlt. Auf formlosen Antrag können auch 
abweichende Auszahlungstermine festgelegt werden. Die Zuwendungen an die D-TIX GmbH 
& Co. KG dürfen auch für Zahlungen bis zum 30. November 2027 verwendet werden, soweit 
sie das EAV-Clearing des Jahres 2026 geleistet werden müssen. 
7.5  
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Zuwendungen an die Empfänger gemäß Nummer 
3.1 weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen Bestimmungen des 
Bewilligungsbescheides auch den Empfängern auferlegt werden. Dies schließt ausdrücklich 
die Nachweisführung ein. Gleiches gilt für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
bei der Weiterleitung an die Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH. 
7.6  
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  
7.7  
Die Zustimmung zum förderunschädlichen Maßnahmenbeginn gilt als erteilt. 
7.8  
Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern und bei Dritten, an die die Mittel 
aus diesen Richtlinien weitergeleitet werden, Prüfungen durchzuführen. 
 
8  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten  
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und am 30. September 
2028 außer Kraft. 
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